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Antrag 

der Abgeordneten Reinhold Bocklet, Eberhard Rotter 
CSU 

S-Bahn-Haltestellen mit geringem Verkehrsauf-
kommen trotz Verspätungen nicht auslassen 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Die Praxis der S-Bahn München GmbH, bei Ver-
spätungen von S-Bahn-Zügen einzelne Halte aus-
fallen zu lassen, ist kein probates Mittel zur Wie-
derherstellung der Fahrplanstabilität. 

2. Die Staatsregierung wird gebeten, die Bayerische 
Eisenbahngesellschaft als Auftraggeberin des 
Schienenpersonennahverkehrs aufzufordern, bei 
DB-Regio als beauftragtem Verkehrsunternehmen 
darauf hinzuwirken, die vertraglichen Verpflich-
tungen zu erfüllen, wozu insbesondere auch die 
pünktliche und zuverlässige Bedienung der Halte 
gehört. 

3. Der Verspätungsabbau und die Systemstabilisie-
rung nach Störfällen soll vorrangig durch Ersatz-
züge, notfalls durch ältere Fahrzeuge vom Typ 
ET 420, die zwischen den Außenästen und dem 
Hauptbahnhof bzw. dem Ostbahnhof verkehren 
könnten, sichergestellt werden. 

Begründung: 

Im ersten Halbjahr 2016 wurden bereits 85 S-Bahn-
Haltestellen (bis auf die Linie S1 und S7) ausgelas-
sen, was kein probates Mittel zur Wahrung der Pünkt-
lichkeit der S-Bahnen darstellt. Die Deutsche Bahn 
AG erbringt damit nicht die vom Freistaat Bayern be-
stellten und mit ihr vereinbarten Leistungen. Das Kon-
zept der Deutschen Bahn AG, S-Bahnhöfe mit „gerin-
gem Verkehrsaufkommen“ auszulassen, um Ver-
spätungen im Fahrplan auszugleichen, entspricht 
zusätzlich nicht dem bayernweit gewünschten Kurs, 
die Bürger weg vom Individualverkehr und hin zu ei-
ner umweltfreundlichen Beförderung mit dem öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) zu bewegen. Ge-
rade in den Anliegergemeinden der S3 und S4 kann 
dies weitreichende Folgen für den Straßenverkehr 
nach sich ziehen, sollten weiterhin Haltestellen auf-
grund Verspätungen ausgelassen werden. Mit einem 
Vertrauensverlust der Kunden sowohl in die Deutsche 
Bahn AG als auch in die reibungslose Beförderung mit 
der S-Bahn ist zu rechnen, was die Nutzerzahlen des 
ÖPNV sinken lässt. Dies bedeutet, dass die Men-
schen zukünftig wieder verstärkt auf das Auto umstei-
gen und die bereits stark frequentierten Straßen in der 
Region München noch mehr überlasten. 

Die Interventionsmöglichkeiten der Deutschen Bahn 
AG die S-Bahn zum einen regulär bis an die Endstati-
on weiterfahren zu lassen, was Verspätungen wie 
einen Domino-Effekt durch sämtliche nachfolgende 
Fahrten zieht, zum anderen das vorzeitige Wenden 
der S-Bahn, um auf der Rückfahrt wieder pünktlich zu 
sein oder die derzeitig durchgeführte dritte Option, mit 
Durchfahrten an einzelnen Bahnhöfen, sind nicht ak-
zeptabel und bergen für die Fahrgäste Nachteile. Das 
gerade praktizierte Konzept der Deutschen Bahn AG 
entspricht nicht den vertraglich geschlossenen Bedin-
gungen zwischen dem Freistaat Bayern und der 
Deutschen Bahn AG, was die Staatsregierung zeitnah 
beurteilen und gegebenenfalls sanktionieren muss. 
Alternativmöglichkeiten wie der Einsatz eines Ersatz-
zuges, der bspw. auf einem Wende- oder Abstellgleis 
an der Hackerbrücke bereitgestellt wird und dann von 
dort aus fahrplangerecht die Fahrleistung des verspä-
teten Zuges übernimmt, sind gegebenenfalls einzu-
fordern. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau 
und Verkehr, Energie und Technologie 

Antrag der Abgeordneten Reinhold Bocklet, Eberhard Rotter CSU 
Drs. 17/14862 

S-Bahn-Haltestellen mit geringem Verkehrsaufkommen trotz Ver-
spätungen nicht auslassen 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Nr. 4 ergänzt wird: 

„Die DB Regio wird aufgefordert, im Fall des Auslassens einer Sta-
tion die Fahrgäste rechtzeitig über Durchsagen zu informieren“. 

Berichterstatter: Eberhard Rotter 
Mitberichterstatter: Markus Ganserer 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft und Medien, 
Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie fe-
derführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 59. Sit-
zung am 2. Februar 2017 beraten und e i n s t im m ig  mit der 
in I. enthaltenen Änderung Zustimmung empfohlen. 

Erwin Huber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Reinhold Bocklet, Eberhard Rotter CSU 

Drs. 17/14862, 17/15674 

S-Bahn-Haltestellen mit geringem Verkehrsaufkommen trotz Ver-
spätungen nicht auslassen 

1. Die Praxis der S-Bahn München GmbH, bei Verspätungen von  
S-Bahn-Zügen einzelne Halte ausfallen zu lassen, ist kein proba-
tes Mittel zur Wiederherstellung der Fahrplanstabilität. 

2. Die Staatsregierung wird gebeten, die Bayerische Eisenbahnge-
sellschaft als Auftraggeberin des Schienenpersonennahverkehrs 
aufzufordern, bei DB Regio als beauftragtem Verkehrsunterneh-
men darauf hinzuwirken, die vertraglichen Verpflichtungen zu er-
füllen, wozu insbesondere auch die pünktliche und zuverlässige 
Bedienung der Halte gehört. 

3. Der Verspätungsabbau und die Systemstabilisierung nach Störfäl-
len soll vorrangig durch Ersatzzüge, notfalls durch ältere Fahrzeu-
ge vom Typ ET 420, die zwischen den Außenästen und dem 
Hauptbahnhof bzw. dem Ostbahnhof verkehren könnten, sicher-
gestellt werden. 

4. Die DB Regio wird aufgefordert, im Fall des Auslassens einer 
Station die Fahrgäste rechtzeitig über Durchsagen zu informieren. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 2)

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Nummer 3 der Anlage. Dies ist der Antrag 

der Abgeordneten Bause, Hartmann, Kamm und anderer und Fraktion (BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN) betreffend "Staatliche Finanzierung der Jugendhilfekosten für unbe

gleitete junge Flüchtlinge auch nach Erreichen der Volljährigkeit sicherstellen" auf 

Drucksache 17/10665. Dieser Antrag soll auf Antrag der Fraktion gesondert beraten 

werden. Der Aufruf erfolgt dann am späten Abend.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Abgeordneten. Gibt es Gegen

stimmen? – Das ist nicht der Fall. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über

nimmt der Landtag diese Voten.

Jetzt gebe ich das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Gesetzentwurf der 

SPDFraktion zur Änderung der Verfassung des Freistaats Bayern und des Gesetzes 

über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof betreffend die Wahl der berufsrichterli

chen Mitglieder und des Präsidenten und seiner Vertreter mit Zweidrittelmehrheit auf 

Drucksache 17/14537 bekannt. Mit Ja haben 60 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 78. 

Es gab keine Stimmenthaltungen. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)
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